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Versehentliche Doppelbesteuerung oder  

nicht ordnungsgemäße Umsatzbesteuerung  

beim Reverse-Charge-Verfahren 

 

Die Anwendung des Reverse-Charge-Verfahrens im Umsatz-
steuerrecht wird häufig übersehen, was mitunter zu einer ver-
sehentlichen Doppelbesteuerung oder einer nicht ordnungsge-
mäßen Umsatzbesteuerung führen kann. Das Reverse-Charge-
Verfahren bedeutet, dass in bestimmten Fällen nicht der leis-

tende Unternehmer, sondern der Leistungsempfänger die Um-
satzsteuer schuldet. Dies gilt insbesondere bei sonstigen Leis-
tungen von im Ausland ansässigen Unternehmen. Gerade in 
diesen Fällen wird häufig übersehen, dass auch Kleinunterneh-
mer, pauschalierender Land- und Forstwirt oder ein Unterneh-
mer mit ausschließlich steuerfreien Umsätzen die Umsatzsteuer 
für die an sie erbrachten sonstigen Leistungen schulden - selbst 
dann, wenn die Leistung privat genutzt wird. 

Das Hauptproblem entsteht, wenn das Reverse-Charge-

Verfahren nicht erkannt wird. Dann kann es zu einer doppelten 
Besteuerung kommen oder eine Korrektur ist später mitunter 
nicht so einfach durchzuführen, etwa wenn der leistende Unter-
nehmer nicht mehr existiert. Um dies zu vermeiden, sollten sich 
Unternehmen mit den Tatbeständen des § 13b UStG vertraut 
machen und bei Rechnungen insbesondere von im Ausland an-
sässigen Unternehmen immer prüfen, ob das Reverse-Charge-
Verfahren anzuwenden ist. Besonders bei Rechnungen ohne 
ausgewiesene Umsatzsteuer oder mit Hinweis auf die Steuer-
schuldnerschaft ist Vorsicht geboten! 
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Wird der Fehler bemerkt, muss der Leistungsempfänger die 
Umsatzsteuer unverzüglich nachmelden und die Voranmeldung 
bzw. Jahreserklärung berichtigen. Die Bemessungsgrundlage ist 
das gezahlte Entgelt. Hat der leistende Unternehmer fälschlich 
Umsatzsteuer ausgewiesen und der Empfänger den Bruttobe-
trag gezahlt, ist der Bruttobetrag die umsatzsteuerrechtliche 
Bemessungsgrundlage. Es entsteht in diesem Fall tatsächlich 
(zumindest anteilig) Umsatzsteuer auf Umsatzsteuer. Dies gilt 
es zu vermeiden! 

 

 

 

Hinweis: 

Im Zweifel sollte immer davon ausgegangen werden, dass die 
Steuerschuldnerschaft auf den Empfänger übergeht. Bei Unsi-
cherheiten empfiehlt sich die Abstimmung mit dem Steuerbera-
ter. Auch Leistungen, die Online in Anspruch genommen wer-
den, z. B. das Herunterladen eines Programms, eine Aktualisie-

rung von Software, die Fernwartung von Geräten oder Anlagen 
müssen in den Blick genommen werden. Immer, wenn das leis-
tende Unternehmen im Ausland ansässig ist, geht die Umsatz-
steuerschuld über! Die korrekte Anwendung des Reverse-
Charge-Verfahrens ist entscheidend, um steuerliche Nachteile 
und Doppelbesteuerung zu vermeiden. 
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